
Beschlussvorlage 
2023/GVKn/108 
öffentlich 

Gemeinde Knorrendorf 
 

 
 
 

Dienstreiseauftrag des Bürgermeisters 

Organisationseinheit: 

Hauptamt 
Datum 

19.06.2023 
Bearbeiter: 

Birgit Lange 
Einreicher: 

Marco Schilke 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Knorrendorf genehmigt gemäß § 2 Abs. 1 LRKG M-
V die Dienstreisen des ehrenamtlichen Bürgermeisters / der ehrenamtlichen Bürgermeisterin 
in Ausübung dienstlicher Aufgaben.  
   
Die Dienstreisen gelten als genehmigt für folgende Gebiete: 
  

-          Amtsbereich des Amtes Stavenhagen einschl. Stadtgebiet Reuterstadt Stavenhagen  
-          Gebiet des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte  
-          Gebiet des Landes Mecklenburg-Vorpommern  

   
Der Dienstreiseauftrag gilt ab dem Haushaltsjahr 2023 bis auf weiteres. Im Vertretungsfall 
gilt der Dienstreiseauftrag für die Stellvertreterin bzw. den Stellvertreter entsprechend. 
Sollten sich Änderungen ergeben, ist der Beschluss aufzuheben bzw. abzuändern.  
. 
Sachverhalt 
Mit der Beschlussfassung wird den Hinweisen des Rechnungsprüfungsamtes des 
Landkreises Mecklenburgische Seenplatte gefolgt. Die ehrenamtlichen Bürgermeister haben 
so eine genehmigte Dienstreise für dienstliche Zwecke und sind im Schadensfall versichert. 
Finanzielle Auswirkungen: 
 Ja  Nein   

1. 
Gesamtkosten der 
Maßnahmen 
(Beschaffungs-/ 
Herstellungskosten) 
 

€ 

2. 
Jährliche 
Folgekosten/ -lasten 

 

 

€ 

3. 
Finanzierung/ 
Eigenanteil 
(i.d.R. = 
Kreditbedarf) 

 
 
€ 

4. 
Einmalige oder jährliche 
laufende 
Haushaltsbelastung 
(Mittelabfluss, 
Kapitaldienst, Folgelasten 
ohne kalkulatorische 
Kosten) 

€ 

 

  Veranschlagung im 
Ergebnishaushalt im 
HH-Jahr: 
Sachkonto: 

Veranschlagung im 
Finanzhaushalt im 
HH-Jahr: 
Finanzkonto: 

  

Keine Veranschlagung 

 
Anlage/n 
Keine 
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